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Unbefristetes Arbeitsverhältnis mit Probezeit

Arbeitsvertrag

zwischen
__________ – im Nachfolgenden Arbeitgeber genannt –
und
__________ – im Nachfolgenden Mitarbeiter genannt –

§ 1 Beginn und Dauer des Arbeitsverhältnisses
Der Mitarbeiter wird zum __________ eingestellt. Das Arbeitsverhältnis ist unbefristet mit vorgeschalteter Probezeit (siehe § 3 dieses Arbeitsvertrags).
§ 2 Tätigkeit/Versetzung
1. Der Mitarbeiter wird als __________ eingestellt. Er wird mit allen einschlägigen Arbeiten, nämlich nach näherer Anweisung der Betriebsleitung und seines Vorgesetzten beschäftigt.
2. Der Arbeitgeber behält sich vor, dem Arbeitnehmer vorübergehend oder dauerhaft eine andere zumutbare und gleichwertige Tätigkeit zuzuweisen, die seinen Vorkenntnissen und Fähigkeiten entspricht. Die Zuweisung anderer gleichwertiger Tätigkeiten hat keinen Einfluss auf die vereinbarte Vergütung. Bei der Zuweisung einer höherwertigen Tätigkeit richtet sich die Vergütung nach der Vergütung, die für die höherwertige Tätigkeit üblich ist.
§ 3 Probezeit
Die ersten 6 Monate gelten als Probezeit. Während dieser Zeit kann das Arbeitsverhältnis beiderseits mit einer Frist von 2 Wochen gekündigt werden.
§ 4 Arbeitsort
Der Mitarbeiter erbringt seine Tätigkeit an verschiedenen Einsatzorten, nämlich an den Standorten der Firma in __________, __________ und __________.
§ 5 Arbeitszeit
1. Die regelmäßige wöchentliche Arbeitszeit beträgt ohne Ruhepausen _____ Stunden.
2. Beginn und Ende der täglichen Arbeitszeit sind __________, die Ruhepausen werden in der Zeit von __________ bis __________ gewährt.
§ 6 Vergütung
1. Der Mitarbeiter erhält ein monatliches Bruttogehalt in Höhe von _____ €.
2. Dem Mitarbeiter wird eine Leistungszulage in Höhe von _____ € je Monat gewährt, sofern die Leistung seiner Schicht _____ Einheiten pro Tag überschreitet. Hinzukommen noch _____ € brutto pro Überstunde nach § 7 dieses Arbeitsvertrags.
3. Somit ergibt sich ein monatlicher Gesamtbruttolohn von _____ €.
4. Die Vergütung ist jeweils zum Ende eines Kalendermonats fällig und wird vom Arbeitgeber auf das Konto des Mitarbeiters überwiesen.
§ 7 Überstunden
1. Der Mitarbeiter verpflichtet sich, auf Anordnung seines Vorgesetzten/Arbeitgebers Überstunden zu leisten, soweit dies gesetzlich zulässig ist.
2. Soweit Überstunden angeordnet wurden, sind diese wie in § 6 dieses Vertrages angegeben zu vergüten.
§ 8 Nebentätigkeit
1. Jede Nebentätigkeit, gleichgültig ob sie entgeltlich oder unentgeltlich ausgeübt wird, bedarf der vorherigen Zustimmung des Arbeitgebers.
2. Der Arbeitgeber wird die Zustimmung erteilen, wenn seine berechtigten Interessen durch die Nebentätigkeit nicht beeinträchtigt werden.
§ 9 Urlaub
Der Urlaubsanspruch richtet sich nach den gesetzlichen Bestimmungen. Der Urlaub ist zum Teil in den Betriebsferien in der Zeit vom __________ bis zum __________ zu nehmen.
§ 10 Arbeitsverhinderung
1. Im Fall der Arbeitsunfähigkeit infolge Krankheit ist der Mitarbeiter verpflichtet, dem Arbeitgeber am ersten Tag der Arbeitsunfähigkeit Mitteilung hierüber zu machen und die voraussichtliche Dauer der Arbeitsunfähigkeit anzugeben.
2. Zum Nachweis seiner Arbeitsunfähigkeit ist der Mitarbeiter zudem verpflichtet, bereits am ersten Tag der Arbeitsunfähigkeit eine ärztliche Bescheinigung über das Bestehen der Arbeitsunfähigkeit vorzulegen. Die Arbeitnehmer, die gesetzlich versichert sind, müssen bereits am ersten Tag der AU das Bestehen einer Arbeitsunfähigkeit sowie deren voraussichtliche Dauer feststellen und sich eine ärztliche Bescheinigung aushändigen zu lassen.
§ 11 Kürzung von Sondervergütungen bei Arbeitsunfähigkeit
Die Weihnachtsgratifikation wird für jeden Tag der Arbeitsunfähigkeit wegen Krankheit oder wegen Teilnahme an einer Maßnahme der medizinischen Versorgung oder Rehabilitation um ein Viertel des Arbeitsentgelts gekürzt, das im Jahresdurchschnitt auf einen Arbeitstag entfällt.
§ 12 Kündigungsfristen und Verfahren nach der Kündigung
1. Für die Kündigung nach der Probezeit des Arbeitsverhältnisses beträgt die Kündigungsfrist vier Wochen zum Fünfzehnten oder zum Ende eines Kalendermonats.
2. Für länger dauernde Arbeitsverhältnisse gelten für Arbeitgeber und Arbeitnehmer die Kündigungsfristen des § 622 Abs. 2 BGB:
• zwei Jahre bestanden hat, einen Monat zum Ende eines Kalendermonats,
• fünf Jahre bestanden hat, zwei Monate zum Ende eines Kalendermonats,
• acht Jahre bestanden hat, drei Monate zum Ende eines Kalendermonats,
• zehn Jahre bestanden hat, vier Monate zum Ende eines Kalendermonats,
• zwölf Jahre bestanden hat, fünf Monate zum Ende eines Kalendermonats,
• fünfzehn Jahre bestanden hat, sechs Monate zum Ende eines Kalendermonats,
• zwanzig Jahre bestanden hat, sieben Monate zum Ende eines Kalendermonats
3. Im Fall einer ordentlichen arbeitgeberseitigen Kündigung ist der Arbeitgeber berechtigt, den Mitarbeiter unter Fortzahlung seiner Vergütung vom Zeitpunkt des Zugangs der Kündigung an bis zum Ablauf der Kündigungsfrist von der Arbeit unter Anrechnung sämtlicher bestehender Urlaubsansprüche des Mitarbeiters freizustellen. Dies gilt nur, soweit der Arbeitgeber ein berechtigtes Interesse an der Freistellung hat, insbesondere wenn der Betriebsfrieden ohne die Freistellung erheblich gefährdet wäre.
4. Es besteht Einigkeit zwischen den Parteien, dass während einer Freistellung anderweitig erzieltes Einkommen auf die Vergütung des Mitarbeiters angerechnet wird. Insoweit ist der Mitarbeiter verpflichtet, dem Arbeitgeber unverzüglich die Höhe der anderweitigen Arbeitseinkünfte mitzuteilen. Dem Arbeitgeber steht bis zu dieser Auskunftserteilung ein Zurückbehaltungsrecht an noch fälligen Zahlungen zu.
5. Die Kündigung kann von beiden Seiten nur schriftlich ausgesprochen werden.
6. Erhält der Mitarbeiter eine arbeitgeberseitige Kündigung und will er gerichtlich gegen diese vorgehen, muss er die Frist des § 4 KSchG einhalten. Das heißt: Er muss innerhalb von 3 Wochen ab Zugang der Kündigung Klage zum Arbeitsgericht erheben. Versäumt er diese Frist gilt die Kündigung als von Anfang an wirksam.
§ 13 Geheimhaltungspflicht
1. Der Mitarbeiter verpflichtet sich, über alle ihm zur Kenntnis gelangenden geschäftlichen und betrieblichen Angelegenheiten und Vorkommnisse, insbesondere Geschäfts- und Betriebsgeheimnisse, unbedingtes Stillschweigen zu bewahren. Auch nach Beendigung des Anstellungsverhältnisses gilt diese Verpflichtung uneingeschränkt weiter.
2. Weiterhin wird der Mitarbeiter mit Beendigung seiner Tätigkeit für den Arbeitgeber alle Unterlagen, Gegenstände und Aufzeichnungen und so weiter, die Angelegenheiten des Arbeitgebers betreffen, unverzüglich der Geschäftsführung aushändigen.
§ 14 Ausschlussklausel
1. Ansprüche aus dem Arbeitsverhältnis und solche, die mit dem Arbeitsverhältnis in Verbindung stehen, sind von den Vertragsparteien innerhalb von 3 Monaten ab ihrer Fälligkeit in Textform (z. B. per E-Mail oder Fax) geltend zu machen. Andernfalls verfallen die Ansprüche.
2. Lehnt die Gegenpartei den Anspruch ab oder äußert sie sich innerhalb eines Monats nach der Geltendmachung nicht hierzu, verfällt der Anspruch, wenn er nicht innerhalb von 3 Monaten ab der Ablehnung oder dem Fristablauf gerichtlich geltend gemacht wird.
3. Die Ausschlussfristen unter 1. und 2. gelten nicht für Ansprüche, die kraft Gesetzes der vereinbarten Ausschlussfrist entzogen sind. Das gilt insbesondere für:
• gesetzliche Mindestlohnansprüche,
• Ansprüche aus für das Arbeitsverhältnis maßgeblichen Betriebsvereinbarungen oder Tarifverträgen,
• Schadensersatzansprüche, die auf vorsätzlichen oder grob fahrlässigen Handlungen einer Vertragspartei beruhen, sowie
• Ansprüche wegen der Verletzung des Lebens, des Körpers oder der Gesundheit.
§ 15 Änderungen/Nebenabreden
Änderungen oder Ergänzungen dieses Vertrags bedürfen der Schriftform. Das gilt auch für die Aufhebung dieser Schriftformabrede. Unberührt bleibt aber in jedem Fall der Vorrang individueller Vertragsabreden im Sinne des § 305b Bürgerliches Gesetzbuch.
§ 16 Salvatorische Klausel
Sollten Bestimmungen dieses Arbeitsvertrags ganz oder teilweise nicht rechtswirksam sein, bleibt die Wirksamkeit der übrigen Vertragsbestimmungen davon unberührt.

__________, den __________          __________, den __________
(Unterschrift Mitarbeiter)        (Unterschrift Arbeitgeber)
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